
Amtliche Bekanntmachung Nr. 54/2013 
 

Gebührensatzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Herzogenrath 

in der Fassung vom 17.12.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung ( GO ) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 ( GV.NRW. S.666) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. 
Oktober (GV. NRW. S. 564) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 ( GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.Dezember 2011 
(GV. NRW. S.687) und der §§ 2,3,6,14,15 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und 
den Krankentransport durch Unternehmen ( RettG ) vom 24.11.1992 (GV. NW: S.458 ), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18.Dezember 2012 (GV . NRW. S. 670) hat der Rat der Stadt Herzogenrath am 
17.12.2013 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 Rettungsdienstliche Aufgaben 

 
(1) Die Stadt Herzogenrath nimmt als Trägerin einer Rettungswache gemäß § 6 Abs. 2 RettG NRW auf der Basis 
des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen in der jeweils geltenden Fassung rettungsdienstliche 
Aufgaben war. Hierzu zählen die Notfallrettung und der Krankentransport, sowohl insbesondere im Stadtgebiet, 
als aber auch bei den darüber hinaus zugewiesenen oder übernommenen Einsätzen. 
 
(2) Als Beförderungsmittel wird ein Rettungstransportwagen (RTW) ständig und ein Krankentransportwagen 
(KTW) von Montags bis Freitag in der Zeit von 7:30 Uhr – 15:30 Uhr vorgehalten. 
 

§ 2 Gegenstand der Gebühren 

 
Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes erhebt die Stadt Herzogenrath Gebühren nach Maßgabe dieser 
Satzung. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem anliegenden Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung 
ist.  
 

§ 3 Gebührenanspruch 

 
Mit der Inanspruchnahme des Rettungsdienstes entsteht die Gebührenschuld, und zwar regelmäßig mit der 
Ausfahrt des Fahrzeuges aus der Rettungswache. Gebühren sind für die gesamte Fahrstrecke bzw. für die 
gesamte Zeit zu berechnen, die die Anfahrt, den Transport, die Rückfahrt und das möglicherweise 
Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten einsatzbedingt umfasst. 
 

§ 4 Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer die Leistungen des Rettungsdienstes in Anspruch nimmt oder in dessen Interesse 
der Rettungsdienst tätig geworden ist. 
 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Sofern Ansprüche der beförderten Person gegenüber einem gesetzlichen Versicherungsträger oder einer 
Ersatzkasse bestehen, können die Gebühren diesen in Rechnung gestellt werden. Dies setzt in der Regel das 
Vorliegen bzw. Ausstellen einer entsprechenden ärztlichen Transportbescheinigung voraus.  
  

§ 5 Erhebungsform, Fälligkeit und Beitreibung der Gebühren 

 
(1) Die Zahlungspflichtigen erhalten einen Gebührenbescheid.  
 
(2) Die Gebühren sind innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides an die Stadtkasse 
der Stadt Herzogenrath zu zahlen. Sie unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 
 

§ 6 Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des §118 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) handelt, wer vorsätzlich 
eine Leistung des Rettungswagens oder des Krankentransportwagens bestellt, ohne dass ein Notfall oder die 
Notwendigkeit eines Transportes im Sinne des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und 
den Krankentransport durch Unternehmer vorliegt. Gegen den Betreffenden kann eine Geldbuße verhängt 
werden. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro 
geahndet werden. 
 
(3) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.  
 
(4) Der absichtliche oder wissentliche Missbrauch des Notrufes oder von Notzeichen ist gem. § 145 
Strafgesetzbuch (StGB) eine Straftat. 
 

§ 7 Rechtsmittel 



 
Gegen die Heranziehung stehen den Gebührenpflichtigen die Rechtsmittel nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
zu. Durch Einlegung eines Rechtsmittels wird die Zahlungsverpflichtung nicht aufgehoben. 
 

§ 8 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft 
 

Anlage zur 
Gebührensatzung 
für den Rettungsdienst der Stadt Herzogenrath 
vom 01.01.2014 

 
Gebührentarif 
 

Leistung Gebühr 

1. Grundgebühr für die Benutzung eines Rettungswagens ab jeweiligem Standort bis 70 km 
Fahrstrecke 
 
zuzüglich Leitstellenabgabe nach der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen für die Leitstelle 
und für den Rettungsdienst vom 15.12.2011 in der jeweils geltenden Fassung  
 
 

 
363,00 € 

 

2. Grundgebühr für die Benutzung eines Krankentransportwagens ab jeweiligem Standort bis 70 
km Fahrstrecke  
 
zuzüglich Leitstellenabgabe nach der Gebührensatzung des Kreises Aachen für die Leitstelle und 
für den Rettungsdienst vom 15.12.2011 in der jeweils geltenden Fassung  
 

 
248,00 € 

 
 
 

 
 
 

 

3. Die Grundgebühr erhöht sich zu Ziff 1. und 2. um jeden weiteren angefangenen Kilometer der 
Fahrstrecke um 
 

 
1,12 € 

 
4. Werden gleichzeitig mehrere Verletzte oder Kranke transportiert, so wird für eine Person die 
volle Gebühr gem. Ziffern 1. oder 2., für jede weitere Person 50 % der vollen Gebühr gem. Ziffern 
1. oder 2. berechnet. Die Leitstellengebühr fällt in diesem Fall nur einmal an. Die von jeder 
transportierten Person zu zahlende Gebühr wird dabei in Höhe des Betrages festgesetzt, der sich 
durch Division der ermittelten Gesamtgebühr durch die Zahl der transportierten Personen ergibt. 
 

 

5. Eine Begleitperson wird grundsätzlich gebührenfrei befördert. Für jede weitere Begleitperson 
beim gleichen Transport werden Gebühren in Höhe von je 50 % der Ziffern 1. oder 2. (ohne 
Leitstellengebühr) berechnet. Die von jeder Begleitperson zu zahlende Gebühr wird dabei in Höhe 
des Betrages festgesetzt, der sich durch Division der ermittelten Gesamtgebühr durch die Zahl der 
transportierten Begleitpersonen ergibt. 
 

 

 
Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Herzogenrath in der Fassung vom 
17.12.2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zur Zeit 
gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW 
beim Zustandekommen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Herzogenrath, den 17.12.2013 
gez. Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 


